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V O L L M A C H T  f ü r  d i e  G l ä u b i g e r v e r s a m m l u n g   
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Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir (bei mehreren Berechtigten müssen alle angegeben werden und die 

Vollmacht muss von allen unterschrieben werden): 

 

Name:  .................................................................. 

Vorname:  .................................................................. 

Straße/Nr.:  .................................................................. 

PLZ/Ort:  .................................................................. 

 

die Linnemann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, mit dem Recht zur Erteilung einer 

Untervollmacht, meine/unsere Interessen als Gläubiger der  

 

bc connect GmbH, Schloßweg 4, 08626 Eichigt OT Ebmath  

 

in der vorstehend genannten Gläubigerversammlung zweckgebunden zu vertreten sowie die 

relevanten Handlungen vorzunehmen sowie mein Stimmrecht auszuüben.  

 

Die Bevollmächtigung umfasst insbesondere die Beibehaltung des bisherigen oder die Wahl eines neuen 

Insolvenzverwalters, die Bestätigung des Gläubigerausschusses bzw. die Wahl eines Gläubigerausschusses 

oder die Wahl eines neuen Gläubigerausschusses (§ 68 InsO), den Fortgang des Verfahrens (§ 157 Satz 1 InsO), 

Beschlussfassung über die Eigenverwaltung im Sinne von §§ 271, 272 InsO, Festlegung der für die Schuldnerin 

zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäfte (§ 277 InsO), Beauftragung der Schuldnerin oder des Sachwalters mit 

der Erstellung eines Insolvenzplanes (§ 284 InsO) und die Rechtshandlungen von besonderer Bedeutung gemäß 

§ 160 InsO, Anordnungen der Gläubiger zur Rechnungslegung (§ 66 Abs. 3 InsO), Anordnungen der Gläubiger 

zur Verwahrung von Wertgegenständen (§ 149 Abs. 2 InsO), Beauftragung eines Insolvenzplanes (§§ 157 Satz 

2, 218 Abs. 2 InsO). Hierbei ist der Vollmachtnehmer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 

 

________________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 


